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Abstellen von  Wohnmobilen, Transportern und Hängern aller Art an öffentlichen Parkplätzen im 
gesamten Gemeindegebiet           
 
Hallo Fahrzeughalter, 
 
die Verwaltung macht hiermit wiederholt darauf aufmerksam, dass die öffentlichen Parkplätze im gesamten 
Gemeindegebiet nicht als kostenlose Abstellplätze für Wohnmobile, beruflich genutzte Transporter oder 
Anhänger aller Art oder gar als Abstellflächen für Schrott-Fahrzeuge dienen, auch nicht als Dauerparkplätze für 
Anwohner.  
 
Ebenfalls sollten ohnehin beengte Straßen in reinen Wohngebieten nicht als Stellplätze für genannte größere 
Fahrzeugarten genutzt werden.  
 
Parkplätze, die mit Beschilderungen gemäß dem unten stehenden Hinweis versehen sind (z. B. Untere Dorfstr. in 
Martinszell, Oberdorfer Bahnhofstr.), sind reine PKW-Stellplätze, die den Besuchern von Veranstaltungen in 
Oberdorf oder Gottesdiensten und Trauerfeiern/Beerdigungen und sonstigen Veranstaltungen  in Martinszell zur 
Verfügung stehen sollen. 
 
Alle betroffenen Fahrzeughalter werden gebeten, sich privat um eigene Stellplätze zu bemühen. 
 
Weiterer Hinweis: Es muss beim Thema Parken ganz allgemein darauf geachtet werden, dass an Straßen und 
Wegen zu jeder Zeit eine Restfahrbahnbreite von mindestens 3 m für Rettungsfahrzeuge und jetzt im Winter für 
die Winterdienstfahrzeuge frei bleibt. Hydranten, Hauszugänge, Hof- und Garagenzufahrten dürfen aus 
Sicherheitsgründen nicht zugeparkt werden. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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